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Information zum Ende der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz  
Hinweise zur Beantragung von Sozialhilfe (SGB XII) ab 01.06.2022 
 
 
 
Sehr geehrte Frau «Nachname», 
 
derzeit erhalten Sie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Wie 
Sie aus den Medien entnehmen konnten, enden diese Leistungen 
voraussichtlich zum 31.05.2022. 
 
Ab 01.06.2022 ist für Sie das Landratsamt Böblingen, Soziales und Teilhabe, 
Sachgebiet Soziale Hilfen zuständig. 
 
Sollten Sie weiterhin auf staatliche Unterstützungsleistungen angewiesen sein, 
bitten wir Sie beiliegenden Antrag und die Vermögenserklärung vollständig 
auszufüllen und diesen mit den erforderlichen Nachweisen abzugeben. 
 
Bitte legen Sie folgende Unterlagen vor: 
 

- vollständig ausgefüllter und unterschriebener Antrag 
- vollständig ausgefüllte und unterschriebene Vermögenserklärung 
- Nachweis für Kosten der Unterkunft, soweit diese anfallen  

Miet- oder Untermietvertrag,  
- aktuell gültiges Ausweisdokument 
- Aufenthaltstitel oder Fiktionsbescheinigung 
- vollständig ausgefüllte Erklärung zum Kassenwahlrecht nach § 264 

Abs.3 SGB V 
- Nachweis über Bankverbindung 

  

Landratsamt Böblingen, Postfach 1640, 71006 Böblingen Landratsamt 

Soziales und Teilhabe 

«Anrede» 
«SB_Soziale_Hilfen» 

Telefon 07031-663 
«Durchwahl» 

Telefax 07031-663 «Fax» 

«EMail» 

Zimmer «Zimmer»  

 
Frau 
«Vorname» «Nachname» 
«Strasse» «Hausnummer» 
«PLZ» «Ort» 

4. Mai 2022 



2 

 
Die Abgabe der Antragsunterlagen kann erfolgen durch: 
 

- Zusendung an Landratsamt Böblingen, Soziales und Teilhabe, Sachgebiet Soziale 
Hilfen, Parkstraße 16, 71034 Böblingen  
oder  

 
- Einwurf beim Briefkasten des Landratsamtes Böblingen, Parkstraße 16, 71034 

Böblingen  
oder  

 
- Einwurf  beim Briefkasten am Rathaus Ihres Wohnortes  

oder  
 

- persönliche Abgabe beim Rathaus Ihres Wohnortes, bitte vereinbaren Sie vorab 
unbedingt einen Termin  
oder  

 
- persönliche Abgabe beim Landratsamt Böblingen, Soziales und Teilhabe, Sachgebiet 

Soziale Hilfen, bitte vereinbaren Sie vorab unbedingt einen Termin. 
 
 
Nur wenn Sie den Antrag rechtzeitig stellen, können die Leistungen nahtlos bewilligt werden. 
 
Falls eine persönliche Vorsprache in unseren Sprechzeiten erfolgt, bringen Sie bitte, falls 
notwendig, einen Dolmetscher/Übersetzer mit. Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin mit 
uns. 
 
Es besteht Maskenpflicht im Landratsamt Böblingen. 
 
Die Sprechzeiten sind folgendermaßen: 
 
Montag, Mittwoch, Freitag  8.30 Uhr – 12.00 Uhr 
Donnerstag             13.30 Uhr – 18.00 Uhr 
 
 
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage des Landratsamtes Böblingen 
unter https://www.lrabb.de/start/Aktuelles/ukrainehilfe.html 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
«SB_Soziale_Hilfen» 
Dieser Brief wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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